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Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Arnold Grabner, Dr. Stippel haben an mich eine 

schriftliche Anfrage, betreffend Waffenschm'uggel eines Polizeibeamten, gerichtet und 

folgende Fragen gestellt: 

"1. Sind Ihnen derartige Vorwürfe gegen den Polizeibeamten P. bekannt? 

2. Wenn ja, welche Maßnahmen gedenken Sie zu setzen? 

3. Wenn nein, werden Sie den erhobenen Vorwürfen nachgehen?" 

Ich beantworte diese Fragen wie folgt: 

Zu 1: 

Die behaupteten Vorwürfe gegen den Polizeibeamten P. waren weder den Staatsan

waltschaften in Wien und in Wiener Neustadt noch dem Bundesministerium für Justiz 

bekannt. 

Aufgrund der gegenständlichen Anfrage hat die Oberstaatsanwaltschaft Wien die 

Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am 20.6.1995 angewiesen, wegen des in der An

frage behaupteten Sachverhaltes gegenden Polizeibeamten P. die erforderlichen Er

hebungen zu veranlassen. Diese Erhebungen ergaben, daß P. anläßlich eines 
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Hilfstransportes nach Kroatien im Dezember 1991 zu seinem persönlichen Schutz sei

ne Faustfeuerwaffe samt dazugehöriger Munition widerrechtlich mitgeführt hat. Hin

sichtlich dieses Sachverhaltes hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt nunmehr 

wegen mangelnder Strafwürdigkeit der Tat (§ 42 StGB) die Zurücklegung der Anzeige 

gemäß § 90 Abs. 1 StPO vorgeschlagen. Die Oberstaatsanwaltschaft Wien ist diesem 

Vorhaben beigetreten. Das Bundesministerium tür Justiz hat am 14.7.1995 das über

einstimmende Vorhaben der staatsanwaltschaftlichen Behörden zur Kenntnis 

genommen. 
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